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Rechtsgrundlagen: 

Die vorliegende Flächennutzungsplan- Änderung wurde auf den nachstehenden 

Rechtsvorschriften ausgearbeitet: 

  

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. Januar 

2023 (BGBl. 2023 I S. Nr. 6) geändert worden ist. 

 

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 

November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. 

Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist. 

 

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die 

zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

geändert worden ist. 

 

Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022 geändert worden ist. 

 

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24. Juli 2000 (BGBl. I S. 581, 

698), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 07. Februar 2023 (GBl. S. 

26) geändert worden ist. 
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Abkürzungsverzeichnis (allgemein): 

 

FNP 2009 = Flächennutzungsplan, Planjahr 2009 

 

W-Fläche  = Wohnbaufläche 

G-Fläche  = Gewerbliche Baufläche 

GEE-Fläche  = Einzuschränkende Gewerbliche Baufläche 

M-Fläche  = Gemischte Baufläche 

SO-Gebiet  = Sondergebiet 

 

BauGB  = Baugesetzbuch 

BauNVO  = Baunutzungsverordnung 

LBO  = Landesbauordnung Baden-Württemberg 

BNatSchG = Bundesnaturschutzgesetz 

NatG  = Naturschutzgesetz Baden-Württemberg 

UVPG  = (Bundes-) Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

LUVPG = Landesgesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (B-W) 

LWaldG = Landeswaldgesetz Baden-Württemberg 

(P)   = Planungsdarstellung 

(B)   = Bestandsdarstellung 

 

WEA  = Windenergieanlage (n) 
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Städtebauliche Begründung - Teil A 

1 Grundlagen 

1.1 Anlass und Ziel der punktuellen Änderung /Planerfordernis 

Die Gemeinde Niedereschach stellte im Lenkungsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft 

Villingen-Schwenningen den Antrag den Flächennutzungsplan 2009 zu ändern und die 58. 

Änderung des FNP 2009 einzuleiten.  

Ein Landwirt aus Niedereschach der zugleich im Besitz der Planfläche ist, trat an die 

Gemeinde Niedereschach heran einen Solarpark auf der Gemarkung Niederschach-

Fischbach zu errichten. 

 

Gegenstand der Planung ist die Neuplanung eines Sondergebiets mit der 

Zweckbestimmung "Solar" zugunsten der Errichtung eines Solarparks in der Gemeinde 

Niedereschach, Ortsteil Fischbach. 

 

Das Plangebiet ist im FNP 2009 als landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellt.  

Bei der Planfläche handelt es sich planungsrechtlich derzeit um eine Fläche im 

Außenbereich gem. § 35 BauGB.  

Eine Entwicklung eines Bebauungsplanes nach § 8 Abs. 2 BauGB aus den Darstellungen 

des Flächennutzungsplanes ist nicht möglich. Die Änderung des FNP 2009 ist daher 

erforderlich.  

 

Eine Änderung des FNP im Vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB scheidet aus.  

Die geplante Flächenausweisung hat einen Gesamtflächenumgriff von 6,39 ha.  

 

Parallel zum Flächennutzungsplan erfolgt die die Aufstellung des Bebauungsplanverfahrens 

gemäß § 8 (3) BauGB. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan im 

Parallelverfahren wurde bereits am 13.03.2023 in öffentlicher Sitzung gefasst. 
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Ausführung der Freiflächen-Photovoltaikanlage 

 

Die PV-Anlage wird in aufgeständerten Bauweise erfolgen mit einer Leistung von 

insgesamt 4,8 MW. Die Einspeisung der gewonnenen Energie erfolgt über das örtliche 

Stromnetz und soll frei vermarktet werden. 

 

 
Bildquelle: Begründung zum Bebauungsplanverfahren NI-Fi SO Solarpark Mörzenbrunnen 

 

Die Ausführung der geplanten Anlage erfolgt durch Solarmodule mit einer max. Höhe von 

2,50 m und einer Modulneigung von max. 10°. Die Modulreihen sind parallel angeordnet 

und werden paarweise mit West- bzw. Ostausrichtung angeordnet. Sie haben einen 

Abstand von 1m. der Abstand zwischen Modulreihenpaar beträgt 3 m. 

Zur Minimierung des Bodeneingriffs erfolgt die Unterkonstruktion aus einzelnen Pfosten 

ohne Stahlbetonfundamente. 

Die Planfläche wird auf max. 2m Höhe eingezäunt. Dabei bleibt die Unterkante des Zaunes 

auf bis zu 15cm über dem Boden frei. Dadurch können Kleintiere die Fläche durchqueren. 

Die Freiflächen zwischen den Modulen wird in extensives Grünland umgewandelt. 

Die Zufahrt zur Solarparkfläche erfolgt von Süden her. Die Bodenverfestigung hierfür 

erfolgt mit grobem Schotter. 

Die Regenwasserversickerung erfolgt weiterhin über das Grundstück selbst. Es fällt kein 

Schmutzwasser an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 m
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1.2 Lage des Plangebietes und Abgrenzung des Geltungsbereiches 

Die Planfläche befindet sich östlich der Landstraße L181 auf der Gemarkung 

Niedereschach-Fischbach. Der Siedlungskern des Ortsteils befindet sich im Norden des 

Geltungsbereichs, die Entfernung beträgt ca. 250 m. Der Planbereich wird derzeit noch 

landwirtschaftlich genutzt und umfasst die Flurstücke 708 sowie 711.   
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1.3 Punktuelle Änderung 

 

  

 



 

 Seite 10 von 17 

Verwaltungsgemeinschaft Villingen-Schwenningen                                           Begründung zur 58. FNP-Änderung 

   

1.4 Außerkrafttreten bisheriger Rechtsvorschriften 

Im Geltungsbereich dieser FNP-Änderung treten alle bisherigen Darstellungen außer Kraft.  

Die Änderung des FNP 2009 erfolgt in einem sogenannten Deckblattverfahren. Das 

bedeutet, dass der Gesamtplan nach Abschluss des Änderungsverfahrens mit 

entsprechenden Deckblättern ergänzt wird. 

 

2 Planungsrechtliche Situation 

2.1 Landesentwicklungsplan 2002 

Der Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg sieht folgenden Grundsätze und Ziele 

zur Energiegewinnung durch erneuerbare Energien vor: 

 

(Ziff. 4.2.1, Grundsatz) Die Energieversorgung des Landes ist so auszubauen, dass 

landesweit ein ausgewogenes, bedarfsgerechtes und langfristig gesichertes 

Energieangebot zur Verfügung steht. Auch kleinere regionale Energiequellen sind zu 

nutzen. 

 

Ziff. 4.2.2, Ziel) Zur langfristigen Sicherung der Energieversorgung ist auf einen sparsamen 

Verbrauch fossiler Energieträger, eine verstärkte Nutzung regenerativer Energien sowie auf 

den Einsatz moderner Anlagen und Technologien mit hohem Wirkungsgrad hinzuwirken. 

Eine umweltverträgliche Energiegewinnung, eine preisgünstige und umweltgerechte 

Versorgung der Bevölkerung und die energiewirtschaftlichen Voraussetzungen für die 

Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft sind sicherzustellen. 

 

(Ziff. 4.2.4, Grundsatz) Das Netz der Transportleitungen ist bedarfsgerecht auszubauen. 

Hierzu erforderliche Trassen sind zu sichern. Belange der Siedlungsentwicklung und des 

Städtebaus sowie des Natur- und Landschaftsschutzes sind zu berücksichtigen, 

Möglichkeiten der Bündelung mit anderen Leitungen und Verkehrswegen zu nutzen. 

 

 (Ziff. 4.2.5, Grundsatz) Für die Stromerzeugung sollen verstärkt regenerierbare Energien 

wie Wasserkraft, Windkraft und Solarenergie, Biomasse, Biogas und Holz sowie die 

Erdwärme genutzt werden. Der Einsatz moderner, leistungsstarker Technologien zur 

Nutzung regenerierbarer Energien soll gefördert werden.  
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2.2 Regionalplan 

Der Regionalplan Schwarzwald-Baar-Heuberg sieht folgenden Grundsatz zur 

Energiegewinnung durch erneuerbare Energien vor: 

„Um die Abhängigkeit von den nur noch in begrenzter Menge vorhandenen Energieträgern 

Kohle, Öl, Erdgas zu verringern, sollte die dezentrale Energieerzeugung in der Region 

weiter ausgebaut werden. Hierzu bieten sich an: […] - die Energiegewinnung aus 

Sonnenkraft (Photovoltaik, Warmwasserbereitung) […].“ 

 

Die Darstellung der Planfläche im Regionalplanung 2003 weist aktuell die Nutzung als 

Landwirtschaftlichen Vorrangflur vor. 

 

2.3 Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan 1993 trifft zu diesem Bereich keine Aussage. 

 

3 Sonstige Belange 

3.1 Erschließung 

Die verkehrliche Haupterschließung der Planfläche erfolgt über die Landesstraße L 181. 

Die Zufahrt erfolgt über einen Weg der zu Gunsten der Bodenverfestigung mit grobem 

Schotter verdichtet wird. 

 

3.2 Belange des Klimaschutzes und Maßnahmen gegen die Folgen des 

Klimawandels 

Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg  

Maßgebend für das KlimaGBW vom 07. Februar 2023 ist die Umsetzung der 

Klimaschutzziele für die Jahre 2030 und 2040 auf Landesebene. Insbesondere soll der 

Treibhausgasausstoß bis 2030 um mindestens 65 Prozent und bis zum Jahr 2040 eine 

Treibhausgasneutralität erreicht werden. 

Nach §21 KlimaGBW sollen mindestens 0,2 % der Regionsfläche für die Nutzung von 

Photovoltaik auf Freiflächen zur Verfügung gestellt werden. Diese Vorgabe muss als 

Grundsatz der Raumordnung bis spätestens September 2025 in den Regionalplänen 

festgestellt werden. 

Mit der 58. Änderung des FNP 2009 kann ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung der 0,2%-

Mindestvorgabe beigemessen werden.  
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3.3 Natur und Landschaft 

Eingriffsregelung: 

Mit der Planung wird ein Eingriff in Natur und Landschaft gem. § 14 ff BNatSchG 

vorbereitet, der gem. § 18 BNatSchG i.V.m. § 1a (3) BauGB vom Verursacher 

auszugleichen ist. Dies geschieht im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung. 

 

Landwirtschaftliche Belange 

Die Planfläche wurde in den letzten Jahren ausschließlich als Ackerland zur 

Energiegewinnung genutzt (Biogas). Die Umnutzung der Fläche zur Gewinnung von 

Sonnenenergie stellt in diesem Zusammenhang kein Verschlechterungsgebot bezüglich 

der Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzfläche dar. 

 

Forstwirtschaftliche Belange 

sind nicht tangiert. 

 

Biotop- und Artenschutz 

Innerhalb der Planfläche befindet sich eine FFH-Mähwiese. Diese wird nicht überbaut und 

wird zum Erhalt festgesetzt. Mit einer Beeinträchtigung ist nicht zu rechnen. 

 

EU-Vogelschutzgebiet 

Die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage liegt außerhalb des Vogelschutzgebietes Baar.  

 

Wasserschutzgebiet 

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Plangebiet liegen keine ausgewiesenen 

Wasserschutzgebiete oder Wasserschutzzonen.  

 

3.4 Immissionsschutz 

Eine wesentliche Änderung der Auswirkungen auf die Schutzgüter ist 

auch aufgrund der geringfügigen Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets derzeit 

nicht zu erwarten. Im fortlaufenden Verfahren wird diesbezüglich in den umweltrelevanten 

Untersuchen näher darauf eingegangen. 
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4 Nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichnungen und Hinweise 

4.1 Artenschutz 

siehe Teil B der Begründung (Umweltbericht) 

Wird im Rahmen der Offenlage nachgereicht. 

 

4.2 Denkmalpflege / Archäologie 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder 

Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend der Unteren 

Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. 

Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder 

Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis 

zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu 

erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist 

einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird 

hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist 

zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen 

sind hierüber vom Bauleiter schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

 

 

4.3 Altlasten und Kampfmittel 

Altlasten (Altstandorte, Altablagerungen) und Kampfmittel-Einwirkungen (Bomben-bzw. 

Munitionsfunde, Stellungen etc.) sind im Plangebiet nach derzeitigem Kenntnisstand nicht 

vorhanden. 

 

  



 

 Seite 14 von 17 

Verwaltungsgemeinschaft Villingen-Schwenningen                                           Begründung zur 58. FNP-Änderung 

   

5 Verfahrens- und Genehmigungsvermerk 

Vorentwurf der 54. Änderung des FNP 2009 in Plan + Text 

(Begründung) 

21.03.2023 

Aufstellungsbeschluss des Gemeinsamen Ausschusses in 

öffentlicher Sitzung 
20.04.2023 

Ortsübliche amtliche Bekanntmachung des 

Aufstellungsbeschlusses 

 

Beschluss der frühzeitigen Unterrichtung der Behörden und 

Träger sonstiger Öffentlicher Belange sowie der frühzeitigen 

Unterrichtung der Öffentlichkeit durch Beschluss des 

Gemeinsamen Ausschusses in öffentlicher Sitzung 

20.04.2023 

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit durch amtliche 

Bekanntmachung 
 

Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange sowie Gemeinden durch Anschreiben 
 

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit  
 

Entwurf der 45. Änderung des FNP 2009 in Plan + Text 

(Begründung) 

 

Offenlagebeschluss des Gemeinsamen Ausschusses in 

öffentlicher Sitzung 
 

Benachrichtigung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange sowie Gemeinden von der öffentlichen 

Auslegung durch Anschreiben 

 

Ortsübliche amtliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit durch öffentliche Auslegung 
 

Endgültige Fassung der 45. Änderung des FNP 2009 in Plan + Text 

(Begründung) 
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Prüfung der Anregungen und Hinweise der Behörden und der 

Öffentlichkeit durch den Gemeinsamen Ausschuss 
 

Feststellungsbeschluss des Gemeinsamen Ausschusses in 

öffentlicher Sitzung 
 

Ergebnismitteilung über die Prüfung der Anregungen und Hinweise  
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6 Umweltbericht Teil B / Anlagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 









 





 

 

 







 

 



 







 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



      

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 





 



 

 



Flur-

stück

aktuelle Nutzung Klassen-

zeichen

Fläche 

(m²) 
zukünftige Nutzung

NB AW FP NV

Wertstufe 

(Gesamt- 

bewertung)

ÖP 

(Gesamt-

bew. x 4)

ÖP x A 

[m²] NB AW FP NV

Wertstufe 

(Gesamt- 

bewertung)

ÖP 

(Gesamt-

bew. x 4)

ÖP x A 

[m²] ÖP/m²

ÖP x A 

[m²]

63.755 SO Photovoltaik: unversiegelte Fläche 2 2 2 * 2,000 8,000 510.040 2 2 2 * 2,000 8,000 510.040 0,000 0

100 SO Photovoltaik:  versiegelte Fläche 2 2 2 * 2,000 8,000 800 0 0 0 * 0,000 0,000 0 -8,000 -800

63.855 -800

-80

-880

ÖP Ökopunkte Bew ertungsklassen (Funktionserfüllung):

NB Natürliche Bodenfruchtbarkeit 0  keine (versiegelte Flächen)

AW Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 1  gering

FP Filter und Puffer für Schadstoffe 2  mittel 

NV Sonderstandort für naturnahe Vegetation 3  hoch

4  sehr hoch

Bewertungsklasse vor dem Eingriff Bewertungsklasse nach dem Eingriff
Kompensations-

bedarf in ÖP

* Die Bodenfunktion "Sonderstandort für naturnahe Vegetation" w ird nur bew ertet, w enn ein Extremstandort vorliegt (Bew ertungsklasse 4). In diesem Fall w ird der Boden ungeachtet der verbleibenden Bodenfunktionen in der Gesamtbew ertung in die 

Wertstufe 4 eingestuft.

708, 

711
Grünland -

Zwischensumme

Zusätzlicher Verlust von pauschal 10 % des Eingriffs wegen bauzeitlicher Beeinträchtigung

Summe



 

 

 

 

BESTAND

Nr. Biotoptyp Fläche 

(m²)

Grund-

wert

Biotop-

wert

Bilanz-

wert

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte, Mahd 3x/Jahr, gedüngt 61.755 13 10 617.550

33.43
Magere Flachlandmähwiese (FFH-Mähwiese), beeinträchtigt aufgrund Düngung und 

häufiger Mahd*
2.100 21 17 35.700

Summe 63.855 653.250

PLANUNG

Nr. Biotoptyp Fläche 

(m²)

Bilanz-

wert

60.10 vollversiegelte Fläche (Betriebsgebäude/Trafohaus) 100 100

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte mit Solarmodulen überstellt* 57.855 578.550

33.43
Private Grünfläche: Magere Flachlandmähwiese (FFH-Mähwiese), Mahd 1-2x/Jahr, keine 

Düngung
2.100 21 21 44.100

33.41
Private Grünfläche: Fettwiese mittl. Standorte (Anbauverbotszone L 181) Mahd 1-2x/Jahr, 

keine Düngung
3.800 13 13 49.400

Summe 63.855 672.150

18.900

* Abw ertung um 0,8, da mit Solarmodulen überstellt (Beschattung, Einzäunung)

Bilanz Differenz (Planung - Bestand)

Biotopwert

1

10

* Erhaltungszustand B, beeinträchtigte Artenzusammensetzung lt. FFH-Datenausw ertebogen, daher Abw ertung um 0,8



GESAMT 18.020

Ausgleichsüberschuss Pflanzen / Biotope / Biologische Vielfalt 18.900

Kompensationsmaßnahme Pflanzen / Biotope / Biologische Vielfalt 0

Ökopunkte

Ausgleichsbedarf Boden -880

Kompensationsmaßnahme Boden 0



 



 

ARGE MONITORING PV-ANLAGEN

BODENSEE-STIFTUNG, NABU BADEN-WÜRTTEMBERG, BUND

BUNDESVERBAND SOLARWIRTSCHAFT, NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND

GARNIEL, A., MIERWALD, U. & OJOWSKI, U

HERDEN, C., GHARADJEDAGHI, B., RASSMUS, J.

JANKE, F., MAAß, K

KOMPETENZZENTRUM NATURSCHUTZ UND ENERGIEWENDE (2020):  

NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND

NIEMANN, K., RÜTER, S., BREDEMEIER, B., DIEKMANN, L., REICH, M., BÖTTCHER, M.



−
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Verwaltungsgemeinschaft Villingen-Schwenningen                                           Begründung zur 58. FNP-Änderung 

   

7 FNP-Planzeichnung 

 



2.8301 ha W

7.04a

58.01

Sonstiges Sondergebiet (SO) "Solarenergie"
(§ 11 BauNVO)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Änderungsbereiches

Legende

Art der baulichen Nutzung

SO
SL

(§ 5 Abs.2 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-, §§ 1 bis 11 der
Baunutzungsverordnung -BauNVO-)

2.8301 ha W

7.04a

58.01

 Nr.         Art der Änderung         Gewann / Lokalität     Alte Nutzung    Neue Nutzung    Größe
       (ha)

  58.01        Neuplanung         Mörzenbrunnen      Landwirtschaft (B)      -  6,39
    SO-Fläche "Solar" (P)      + 6,39

  

Ni-Fischbach

58. Änderung des Flächennutzungsplans 2009
Verwaltungsgemeinschaft Villingen-Schwenningen         Maßstab 1 : 10.000

Planung

Übersichtsplan M. 1 : 20 000

geändert :

Datum                 Zeichen

gezeichnet :  02.03.2023             Mü 

geprüft :

geändert : 

5801_Fi_SO_Solar_Moerzenbrunnen.dwg Blattgröße: in Millimeter 297 x 1 180

Maßstab  1 : 10 000

Datum                    Zeichen

ENT
WUR

F

Verfahrenshinweise:

§ 2 Abs.1 BauGB Aufstellung

Der Aufstellungsbeschluss wurde gefasst am:  20.04.2023

Ortsüblich bekannt gemacht am:  00.00.2023

§ 3 Abs. 1 BauGB u. Frühzeitige Beteiligung zur Flächennutzungsplanänderung

§ 4 Abs. 1 BauGB            Die Flächennutzungsplanänderung

                                         wurde zugestimmt und ihre frühzeitigen Beteiligung beschlossen am:  20.04.2023

                                         Ortsüblich bekannt gemacht am:  00.00.2023

Die Offenlage erfolgte in der Zeit vom:         00.00.2023 bis 00.00.2023

Die Behörden wurden über die Offenlage informiert mit

Schreiben vom:     00.00.2023

§ 3 Abs. 2 BauGB u. Öffentliche Auslegung des Entwurfes

§ 4 Abs. 2 BauGB Die Flächennutzungsplanänderung

wurde zugestimmt und ihre Offenlage beschlossen am:       00.00.2023

Ortsüblich bekannt gemacht am:  00.00.2023

Die Offenlage erfolgte in der Zeit vom:         00.00.2023 bis 00.00.2023

Die Behörden wurden über die Offenlage informiert mit

Schreiben vom:  00.00.2023

§ 6 BauGB Feststellungsbeschluss

Die fristgemäß vorgebrachten Anregungen und Bedenken und

die Stellungnahmen der Behörden wurden durch den

Gemeinsamen Ausschuss geprüft und abgewogen am: 00.00.2023

Die Flächennutzungsplanänderung wurde im Gemeinsamen

Ausschuss festgestellt am: 00.00.2023

§ 6 Abs. 5 BauGB           Wirksamkeit

Die Genehmigung wurde ortsüblich bekannt gemacht am:                                                               00.00.2023

Das Ergebnis der Abwägung wurde den Personen und Behörden,

die Anregungen vorgebracht haben, mitgeteilt mit Schreiben vom:      00.00.2023

Villingen-Schwenningen, den 00.00.2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rechtsgrundlagen:

BauGB Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBl. 2023 I S. Nr. 6).

BauNVO Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 

3786), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 6).

PlanZV 90 Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3

des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

08. Dezember 2022 geändert worden ist.

GemO Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698),    

zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 07. Februar 2023 (GBl. S. 26).

                                

Ni-Fischbach

58. Änderung des Flächennutzungsplans 2009
Verwaltungsgemeinschaft Villingen-Schwenningen         Maßstab 1 : 10.000

 Nr.         Art der Änderung         Gewann / Lokalität     Alte Nutzung    Neue Nutzung    Größe
       (ha)

 58.01        Neuplanung         Mörzenbrunnen      Landwirtschaft (B)      -  6,39
    SO-Fläche "Solar" (P)      + 6,39

  

Bestand

Verwaltungsgemeinschaft

Villingen-Schwenningen

Flächennutzungsplan 2009

58. Änderung

Gemeinde Niedereschach,

Ortsteil Fischbach

Mörzenbrunnen, Sondergebiet "Solarenergie"

 Brigachtal, Dauchingen, Mönchweiler,

Niedereschach, Tuningen, Unterkirnach,

Villingen-Schwenningen

Detailansicht M. 1 : 10 000

Bildquelle: Geoportal BW

Bildquelle: Geoportal BW

Ausfertigung:

.................... Antrag auf Genehmigung der 58. Änderung des FNP 2009

........................................ Amtliche Bekanntmachung der Genehmigung durch das Regierungspräsidium Freiburg 

(Genehmigung siehe unten)

.................... Wirksamkeit der 58. Änderung des FNP 2009 mit der letzten amtlichen Bekanntmachung

           Datum Unterschrift Dienstsiegel

Im Auftrag

Stefanie Schnitzer

Stadtplanungsamt VS                     ....................................                           ......................................             .....................................

Ausfertigung und Genehmigung

Der textliche und zeichnerische Inhalt des Flächennutzungsplanes mit dem Stand vom 00.00.0000

stimmt dem Feststellungsbeschluss vom 00.00.0000 überein. Die maßgebenden Anforderungen 

des BauGB wurden in verfahrens- und materiell rechtlicher Art beachtet und angewendet.

           Datum Unterschrift Dienstsiegel

Verwaltungsgemeinschaft

Villingen-Schwenningen

Jürgen Roth

Oberbürgermeister

Vorsitzender

des Gemeinsamen Ausschusses ....................................                           ......................................             .....................................

Bearbeitung + Koordination

Detlev Bührer

Bürgermeister, Dezernat II

Villingen-Schwenningen ....................................                           ......................................             .....................................

Matthias Hausmann

Stellvertretender Amtsleiter

Stadtplanungsamt

Villingen-Schwenningen ....................................                           ......................................             .....................................

Genehmigung

Regierungspräsidium

Freiburg im Breisgau

Referat 21, Raumordnung,

Baurecht und Denkmalschutz ....................................                           ......................................             ..................................... Villingen-Schwenningen,

Stellvertretender Amtsleiter
gez. Matthias Hausmann


	TOP 2.4 - öff (58. Änderung des Flächennutzungsplanes 2009 (FNP 2009)
- Gemeinde Niedereschach/OT Fischbach, Gewann 'Mörzenbrunnen', Neuausweisung eines Sondergebiets mit der Zweckbestimmung 'Solar' zugunsten einer Freiflächen-Photovoltaikanlage -
• Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) BauGB
• Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 (1) BauGB und § 4 (1) BauGB)
	Vorlagen-Anlage: Anlage 1 - Begründung


